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Auf Grund von § 24 des Gesetzes iiber die Hochschulen im Freistaat Sachsen (Séchsisches
Hochschulgesetz — SachsHG) vom 11. Juni 1999 (Sachs. GVBL. S. 293) erldsst die Techni-
sche Universitdt Dresden die nachstehende Priifungsordnung als Satzung.

Vorbemerkung zum Sprachgebrauch:

Auf die Verwendung von Doppelformen oder andere Kennzeichnungen fiir weibliche und
minnliche Personen wird in dieser Priifungsordnung verzichtet, um die Lesbarkeit und Uber-
sichtlichkeit zu wahren. Mit allen im Text verwendeten Personenbezeichnungen sind stets
beide Formen gemeint.
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1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

§1
Regelstudienzeit
Die Regelstudienzeit umfasst das Grundstudium, das Hauptstudium und die Priifungen ein-
schlieBlich der Diplomarbeit.

§2

Priifungsaufbau

(1) D e Diplomorprifung besteht aus Fachprufungen, die D plom
prafung aus Fachpr df ungen und der Dipl omarbeit, erganzt um ein
Pr Gf ungskol | oqui um (Di sputation) gemal3 8§ 19. Fachprufungen set -
zen sich aus einer oder nehreren Priufungsleistungen in einem
Priafungsfach oder in einem fachubergreifenden Prifungsgebiet
zusamen. I n beiden Studi enabschnitten werden die Priufungsleis-
tungen studi enbegl ei tend abgenommen.

(2) Der erfolgreiche Studienfortschritt wird durch die Vergabe
von Lei stungspunkten (LP) auf der G undl age eines nodul ari si er-
ten Studi enangebots genessen. Die Anzahl der Leistungspunkte
bestimm die Gew chtung der bestandenen Prifungsl ei stungen nach
§ 8 Abs. 2 und 3.

(3) Das Gundstudiumwi rd mt der D plonmvorprifung, das Haupt-
studium mt der D plonprifung abgeschl ossen. Der Di pl onprifung
geht die D pl omvorprufung voraus.

§3

Fristen

(1) Die folgenden Prifungslei stungen sind in der Priafungsperio-
de am Ende des ersten Fachsenesters abzul egen:

- Betriebswirtschaftslehre I (6 LP)
- Volkswirtschaftslehre I (3 LP)
- Einfiihrung in die Verkehrswirtschaft (3 LP)

Wenn der Student bis zum Beginn des dritten Fachsenesters die-
sen Lei stungsnachwei s nicht erbringt, gelten die nicht erbrach-
ten Prifungsleistungen nach Nr. 1 bis 3 als erstnmals nicht be-
standen, es sei denn, er hat die G iUnde nicht selbst zu vertre-
ten r muss im Falle des Nichtbestehens imdritten Fachsenes-
terEﬁ ei ner Studi enberatung teil nehnmen

(2) Die Diplomvorprifung ist spat estenss zu Begi nn des funf-
ten Senesters, der erste Teil der D plonpriufung in der Regel
bis zum Begi nn des neunten Senesters abzul egen. Di e Prifungen
konnen auch vor Abl auf der festgesetzten Fristen abgel egt wer-
den, sofern die erforderlichen Prifungsvorl ei stungen nachgew e-
sen sind. Wer die D plonvorprifung nicht innerhalb der Frist
nach Satz 1 besteht, nuss imfunften Senester an ei ner Studien-
berat ung teil nehnen.
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Beschluss des PA vom 7.5.2003: „Studiengangwechsler, die aus studienorganisatorischen Gründen die Fristen des §3 nicht einhalten können, müssen die entsprechenden Fächer zum nächstmöglichen Prüfungstermin nachholen.“
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(3) Durch die Studienordnung und das Lehrangebot ist sicherge-
stellt, dass Priufungsvorleistungen und Prifungsleistungen in
den festgesetzten Zeitré&aunen abgel egt werden koénnen. Der Pri-
fungskandi dat soll rechtzeitig sowohl dber Art und Zahl der zu
er bri ngenden Priufungsvorleistungen und der zu absol vierenden
Pruf ungsl ei stungen als auch Uber die Term ne, zu denen sie zu
erbringen sind, und ebenso uber den Aus- und Abgabezeit punkt
der Diplomarbeit informert werden. Dem Prifungskandi daten sind
fur jede Prufung auch die Wederhol ungsniglichkeiten und die
jewei l i gen W eder hol ungst er m ne bekannt zu geben.

§4
Allgemeine
Zulassungsvoraussetzungen

(1) D e D plomorprufung und die D plonprifung kann nur abl e-
gen, wer
- fiir den Diplom-Studiengang Verkehrswirtschaft an der Technischen Universitit
Dresden eingeschrieben ist und
- die im einzelnen bestimmten Studienleistungen, die den Fachpriifungen vorausgehen
(Priifungsvorleistungen), fiir die jeweiligen Fachpriifungen erbracht hat.

(2) Folgende Voraussetzungen sind in der Regel bis zum Beginn des 8. Fachsemesters, spi-
testens bis zur Ausgabe des Themas der Diplomarbeit zu erbringen und nachzuweisen:

- das Pflichtpraktikum gemil} § 23 Abs. 4,

- das Studium Generale nach ndherer Bestimmung der StudienordnungE

(3) Zur Erbringung von Priifungsleistungen hat sich der Student in einer durch den Priifungs-
ausschuss festgelegten Form anzumelden. Der Priifungsausschuss regelt das Verfahren fiir die
Meldung zu den einzelnen Priifungsleistungen und erforderlichenfalls zu einzelnen Studien-
leistungen sowie die technischen und organisatorischen Fragen und die besonderen verfah-
rensrechtlichen Voraussetzungen fiir das Erbringen multimedial gestiitzter Priifungsleistun-
gen. Die Fristen fiir die Anmeldung werden zu Semesterbeginn bekannt gegeben. Die Kandi-
daten haben bis zwei Wochen vor dem Priifungstermin das Recht zum Riicktritt von der Prii-
fung. Dies entbindet nicht von der Fristenregelung zur Ablegung von Priifungen geméal3 § 3
Abs. 1 und 2.

(4) Die Zulassung zu einer Fachpriifung darf nur abgelehnt werden, wenn

- die in den Absétzen 1 bis 3 genannten Voraussetzungen nicht erfiillt sind oder

- die Unterlagen unvollstindig sind oder

- der Priifungskandidat in demselben oder einem verwandten Studiengang entweder
die Diplomvorpriifung bzw. die Diplompriifung endgiiltig nicht bestanden hat oder
sich in einem Priifungsverfahren befindet oder

- der Priifungskandidat seinen Priifungsanspruch durch Uberschreiten der Fristen fiir
die Meldung zu der jeweiligen Priifung oder deren Ablegung verloren hat.

(5) Studiengiinge, die mit diesem Studiengang verwandt sind, sind in jedem Fall die Studien-
ginge, die mit dem akademischen Grad "Diplom-Kaufmann/Kauffrau", "Diplom-Volkswirt/-
in", "Diplom-Handelslehrer/-in", "Diplom-Wirtschaftspidagoge/-in", "Diplom-Okonom/-in",
"Diplom-Betriebswirt/-in", "Diplom-Wirtschaftsingenieur/-in" und "Diplom-Wirtschafts-
informatiker/-in" abgeschlossen werden.
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§5

Arten der Priifungsleistungen

(1) Priifungsleistungen sind
- miindlich (§ 6) und/oder

- schriftlich durch Klausurarbeiten und sonstige schriftli-
che Arbeiten (8 7) und/oder

- in Form einer Seminar-/Projektleistung, in der Regel jeweils bestehend aus einer
schriftlichen Arbeit und einer miindlichen Leistung (Présentation), und/oder

- durch multimedial gestiitzte Priifungsleistungen

zu erbringen. Andere kontrollierte, nach gl ei chen Mal3st 4ben be-
wertbare Prifungsleistungen (alternative Priafungsleistungen)
konnen durch den Prif ungsausschuss genehm gt werden. Schriftli-
che Prifungen nach dem Miltiple-Choice-Verfahren sind in der
Regel ausgeschl ossen, jedoch kann der Prifungsausschuss in be-
grundeten Einzelfallen beschlielen, dass diese als Teil einer
Kl ausur arbeit oder in Verbindung mt einer mindlichen Prifungs-
| ei stung oder einem Kolloquium als Teil einer Prifungsleistung
bewert et vverdenE

(2) Durch Projektleistungen wird in der Regel die Fahigkeit zur
Teamar beit und insbesondere zur Entw cklung, Durchsetzung und
Prasentati on von Konzepten nachgew esen. Hierbei soll der Pra-
fungskandi dat nachwei sen, dass er an einer groéReren Aufgabe
Ziele definieren sowie interdisziplindre LOosungsansatze und
Konzepte erarbeiten kann. Die Dauer von studienbegleitenden
Proj ektarbeiten soll 6 Monate nicht Uberschreiten. Bei einer in
Form ei ner Teamarbeit erbrachten Projektarbeit nuss der Beitrag
des einzel nen Prifungskandi daten deutlich erkennbar und bewert -
bar sein und die Anforderungen nach Satz 1 erfillen.

(3) Macht der Prifungskandi dat gl aubhaft, dass er wegen | anger
andauer nder oder standiger korperlicher Behinderung nicht in
der Lage ist, Priafungsleistungen ganz oder teilweise in der
vor gesehenen Form abzul egen, so wird dem Prifungskandi daten
gestattet, die Pridfungsleistungen innerhalb einer verl angerten
Bear bei tungszeit oder gleichwertige Priufungsleistungen in einer
anderen Form zu erbringen. Dazu kann die Vorlage eines arztli-
chen Attestes verlangt werden. Entsprechendes gilt fur Studien-
| ei stungen.

§6
Miindliche
Priifungsleistungen

(1) Durch nmundliche Priafungslei stungen soll der Prifungskandi -
dat nachwei sen, dass er di e Zusamenhange des Prufungsgebi etes
erkennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusamrenhange
ei nzuordnen vermag. Ferner soll festgestellt werden, ob der
Pr 0f ungskandi dat Uber ein dem Stand des Studi uns ent sprechendes
G undl agenwi ssen verf ugt .

(2) Mindliche Priafungsleistungen werden in der Regel vor mn-

destens zwei Pridfern (Kollegialpriafung) oder vor einem Priifer
in Gegenwart eines sachkundi gen Beisitzers gemaR § 15 als G up-
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penprufung oder als Einzelpriufung abgelegt. Herbei wrd der
Kandi dat in der Regel von einem Priufer gepruft. Vor der Fest-
setzung der Note hort der Prufer die anderen an einer Kollegi-
al prafung beteiligten Priufer.

(3) Mindliche Priifungsleistungen sollen je Kandidat in Einzel-
pr if ungen m ndestens 20 M nuten, in G uppenprifungen m ndestens
15 M nuten unfassen. Sie sollen in der Regel je zu erwerbendem
Lei stungspunkt hoéchstens zehn M nuten unfassen.

(4) Die wesentlichen CGegenstande und Ergebni sse der nundlichen
Pruf ungsl ei stungen sind in einem Protokoll festzuhalten. Das
Er gebni s i st dem Prif ungskandi daten i m Anschl uss an di e mindli -
che Prufungsl ei stung bekannt zu geben.

(5) Studierende, die sich in einem spateren Prufungsterm n der
gl ei chen Prufung unterziehen wollen, koénnen nach WMlRgabe der
raum i chen Verhaltnisse als Zuhorer zugel assen werden, es sei
denn, der Pridfungskandidat w derspricht. De Zulassung er-
streckt sich jedoch nicht auf die Beratung und Bekannt gabe der
Pr Gf ungser gebni sse an den Prdf ungskandi dat en.

§7
Klausurarbeiten und
sonstige schriftliche Arbeiten

(1) I'n den Kl ausurarbeiten und sonstigen schriftlichen Arbeiten
sol | der Prifungskandi dat nachwei sen, dass er auf der Basis des
not wendi gen Grundl agenwi ssens in begrenzter Zeit und mt be-
grenzten Hilfsmtteln mt den géangi gen Mt hoden seines Faches
Auf gaben | 6sen oder Thenen bearbeiten kann.

(2) Klausurarbeiten und sonstige schriftlichen Arbeiten, deren
Best ehen Voraussetzung fur die Fortsetzung des Studiuns ist,
sind in der Regel, zum ndest aber imFall der |etzten W ederho-
| ungsprufung, von zwei Prifern zu bewertenDie Not e ergi bt
sich aus dem arithnetischen Mttel der Ei nz&-oewertungen. Das
Bewer t ungsver fahren soll vier Wchen nicht Uberschreiten

(3) Die Dauer der Klausurarbeit betragt in der Regel m ndestens
20 und hoéchstens 30 M nuten je zu erwerbendem Lei st ungspunkt .

§8
Bewertung der Priifungsleistungen,
Bildung und Gewichtung der Noten

(1) De Noten fur die einzelnen Prifungsleistungen werden von
den jeweiligen Prifern festgesetzt. Fur die Bewertung der Pri-
fungsl ei stungen sind fol gende Noten zu verwenden:

1 = sehr gut ei ne hervorragende Lei stung;

2 = gut eine Leistung, die erheblich dber den
durchschnittlichen Anforderungen |iegt;

3 = befriedi gend eine Leistung, die durchschnittlichen

Anf or derungen entspricht;
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4 = ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mingel noch
den Anforderungen genugt;

5 = nicht ausreichend ei ne Leistung, die wegen erhebli-
cher Mangel den Anforderungen nicht nehr
genugt .

Zur differenzierten Bewertung der Priafungsleistungen kdnnen
ei nzel ne Noten um 0,3 auf 2Zw schenwerte erhodht oder erniedrigt
werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschl os-
sen.

(2) Besteht eine Fachprafung nur aus einer Prifungsleistung, so
entspricht die Fachnote der Note der Prifungsleistung. Besteht
ei ne Fachprdafung aus nmehreren Priafungsleistungen, ist die Fach-
note das auf eine Dezinalstelle abgeschnittene, mt den Leis-
tungspunkten gew chtete arithneti sche Mttel der einzel nen Pri-
fungsl ei stungen der Fachprifung. Die Fachnote | autet:

bei einem Durchschnitt bis einschlieBlich 1,5 = sehr gut

bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschlielBlich 2,5 =

gut

bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschlieBlich 3,5 = befriedigend

bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschlief3lich 4,0 = ausreichend

bei einem Durchschnitt ab 4,1 = ni cht ausrei -
chend.

(3) Fur die Diplomvorpriufung und fir die Diplonmpriafung wird je-
weils eine CGesantnote gebildet. Die Gesantnote der Diplomor-
prifung ist das auf eine Dezinmalstelle abgeschnittene, unge-
wi chtete arithnmetische Mttel der Fachnoten gemal3 Abs. 2. Die
Gesant note der Diplonprifung ist das auf eine Dezinmal stelle ab-
geschnittene, mt den Leistungspunkten gew chtete arithmnetische
Mttel der Prifungslei stungen des Haupt studi ums und der Di pl om
arbeit genal § 27.

(4) FOr die Bezeichnung der Gesantnote gilt Absatz 2 entspre-
chend. Die Note wird i m Zeugni s verbal ausgew esen und der Zah-
| enwert der Note mit einer Dezinmalstelle in Klamrern bei gef igt.
Wenn die Gesantnote der Diplonpriufung im Bereich von 1,0 bis
1,2 liegt, wird zusatzlich das Pradi kat "mt Auszei chnung" ver-
geben.

§9
Versaumnis, Riicktritt, Tduschung,
Ordnungsverstofl, Méingel im Priifungsverfahren

(1) Eine Priufungsleistung gilt als mt "nicht ausreichend”
(5,0) bewertet, wenn der Priafungskandi dat einen far ihn binden-
den Pridfungstermn ohne triftigen Gund versaunt oder wenn er
von einer Priufung, die er angetreten hat, ohne triftigen Gund
zuricktritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prifungs-
| ei stung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit er-
bracht wird.

(2) Der fur den Ricktritt oder das Versdaumis geltend gemachte

Grund rnuss unverzuglich schriftlich angezei gt und gl aubhaft ge-
macht werden. Bei Krankheit des Priufungskandi daten oder einer
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wahrend der Priafung eingetretenen Prufungsunféhigkeit ist die
Vorl age eines arztlichen Attestes und in Zweifelsfallen eines
antsarztlichen Attestes bei m Vorsitzenden des Prufungsausschus-
ses innerhalb von funf Werktagen nach dem Prifungstermn erfor-
derlichE;-omeit die Einhaltung von Fristen fur die erstmalige
Mel dung r Prufung, die Wederholung von Prifungen, die G unde
fur das Versdumis von Priafungen und die Einhaltung von Bear-
bei tungszeiten fir Prafungsarbeiten betroffen sind, steht der
Krankheit des Prifungskandi daten die Krankheit eines von ihm
uberw egend all ein zu versorgenden Ki ndes gl ei ch.

(3) Wrd der Gund vom Prufungsausschuss anerkannt, so wird ein
neuer Term n anberaunt, der fir den Prifungskandi daten ver bi nd-
lich ist. Die bereits vorliegenden Prifungsergebnisse sind in
di esem Fal | anzurechnen.

(4) Versucht der Priafungskandidat, das Ergebnis seiner Pri-
fungsl ei stungen durch Tauschung oder Benutzung ni cht zugel asse-
ner Hlfsmttel zu beeinflussen, wird die betreffende Prifungs-
| eistung mt "nicht ausreichend" (5,0) bewertet. Der Besitz
ni cht zugel assener Hilfsmttel nach Ausgabe der Prufungsaufga-
ben oder nach Begi nn der mindlichen Prifung steht der Benutzung
ni cht zugel assener Hilfsmttel gleich, sofern der Priafungsteil-
nehmer nicht nachwei st, dass der Besitz weder auf Vorsatz noch
auf Fahrl assi gkeit beruht. Der Prifungsverstol3d wird vom jewei -
ligen Priafer oder vom Aufsichtsfiuhrenden festgestellt und im
Pr uf ungspr ot okol | vernerkt.

(5) Ein Priafungskandi dat, der den ordnungsgenmdflen Abl auf des
Priafungstermins stort, kann von dem jeweiligen Priufer oder Auf-
si chtf uhrenden von der Fortsetzung der Prifungsleistung ausge-
schl ossen werden; in diesem Fall wird die Prafungsleistung mt
"ni cht ausreichend” (5,0) bewertet. In schwerw egenden Fallen
kann der Prifungsausschuss den Prufungskandi daten von der
Erbri ngung weiterer Prifungslei stungen ausschli el3en.

(6) Der Prufungskandi dat kann innerhalb einer Frist von einem
Monat nach der Erbringung der Priafungsleistung verl angen, dass
di e Entschei dungen nach Absatz 4 und 5 und angebliche Mingel

des Prafungsverfahrens vom Prifungsausschuss dberprift werden

Bel ast ende Ent schei dungen si nd dem Pr uf ungskandi dat en unver zug-
lich schriftlich mtzuteilen, zu begrinden und mt einer
Recht sbehel f sbel ehrung zu ver sehen.

§10
Bestehen und Nichtbestehen

(1) Eine Studien- oder Prufungsleistung ist bestanden, wenn die
Not e mi ndestens "ausreichend"” (4,0) ist. In diesem Fall werden
Lei stungspunkt e erworben. Eine Fachprifung ist bestanden, wenn
santliche fur das Bestehen der Fachprifung erforderlichen Leis-
t ungspunkt e erwor ben wurden.

(2) Die D plonvorprifung ist bestanden, wenn santliche zum Be-
stehen der Diplonmvorpriafung erforderlichen Leistungspunkte ge-
malR § 25 Abs. 2 erworben wurden.
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Der Prüfungsausschuss weist nochmals eindringlich darauf hin \(PA-Sitzung vom  7.11.2003 - Klausurspielregeln\): 

Wer zur Klausur antritt, bezeugt seine \(hinreichende\) körperliche, geistige und psychische Fitness, die Prüfung zu bewältigen.
Ändert sich dies während der Prüfung, so hat der Prüfling die Arbeit niederzulegen, dies zu Protokoll zu geben, dann innerhalb von 5 Tagen Arzt und Amtsarzt aufzusuchen und sich dies bestätigen zu lassen.
Wird dies dem Prüfling erst nach der Klausur klar, dann hat er analog innerhalb von 5 Tagen Arzt und Amtsarzt aufzusuchen und sich dies bestätigen zu lassen.
Ergeben sich währen der Klausur Unregelmäßigkeiten \(Lärm, Störungen, …\), so hat der Prüfling dies zu Protokoll zu geben. Er muss dann sofort anschließend die Prüfungsbedingungen klären lassen.

Es ist generell nicht möglich, erst die Bekanntgabe der Ergebnisse der Klausur abzuwarten, um dann bei einem ungünstigen Ausgang sich auf fehlende körperliche, geistige und psychische Fitness, bzw. Fehler im Prüfungsverfahren zu berufen, um eine Wiederholung zu erhalten.
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(3) De Dplonpriufung ist bestanden, wenn Leistungspunkte im
nach 8 27 Abs. 3 bis 5 und 7 geforderten Unfang in der dort ge-
forderten Struktur erworben wurden und die Diplonmarbeit ein-
schlielBlich des Kolloquiunms mndestens mt "ausreichend" (4,0)
bewertet wurde.

(4) Hat der Priafungskandi dat eine Priafungsleistung nicht be-
standen oder wurde die D plomarbeit schlechter als "ausrei-
chend" (4,0) bewertet, erhalt er Auskunft daruber, ob und ggf.
in wel chem Unfang und in welcher Frist die Pridfungsleistung o-
der die Diplonmarbeit w ederholt werden nuss oder kann.

(5 D e Dplonvorprifung ist endgultig nicht bestanden, wenn
ei ne zum Best ehen der Di pl onvor pr if ung not wendi ge Pr uf ungsl ei s-
tung endgultig nicht bestanden ist.

(6) Die Diplonmprifung ist erstmals nicht bestanden, wenn der
Student die gesanten zur Erlangung des Diplons erforderlichen
Pr af ungsl ei stungen einschlieB3lich des zweiten Teils der Diplom
prifung mt dem Abl auf des 13. Fachsenesters nicht vollstandig
erbracht hat. Die zum Bestehen der D pl onprufung noch fehl enden
Pr uf ungsl ei stungen konnen nur innerhal b ei nes Jahres nachgehol t
werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Diplonprifung als
endgul ti g nicht bestanden.

(7) Hat der Priafungskandi dat die Di pl onmvorprifung oder die Dip-
| onpr Gf ung ni cht bestanden, wird i hm ei ne Beschei ni gung auf An-
trag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachwei se sow e der
Exmat ri kul ati onsbeschei ni gung ausgestellt, die die erbrachten
Pruf ungsl ei stungen und deren Noten sowi e die noch fehlenden
Pr uf ungsl ei stungen enthéalt und erkennen | dsst, dass die D pl om
vor prufung bzw. die D plonprifung nicht bestanden ist.

§11
Freiversuch

(1) Erstnmals nicht bestandene Prifungen des ersten Teils der
D pl onprifung gelten als nicht durchgefidhrt, wenn m ndestens
105 der nach § 27 Abs. 1 fir das Bestehen des ersten Teils der
Di pl onpr Gf ung erforderlichen Lei stungspunkte bis zum Begi nn des
acht en Fachsenest ers nachgew esen werden. Auf Antrag des Kandi -
daten konnen im Falle des Satzes 1 bestandene Prifungsl ei stun-
gen zur Aufbesserung der Note zum nachsten regul aren Prifungs-
termn einmal wederholt werden. In diesen Fallen zahlt die
bessere Note.

(2) Zeiten der Unterbrechung des Studiums wegen Krankheit oder
ei nes anderen zw ngenden G undes werden im Hinblick auf die
Ei nhal tung des Zeitpunktes fiar den Freiversuch nicht angerech-
net .

§12
Wiederholung von
Priifungsleistungen

10
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(1) Nicht bestandene Prifungsleistungen konnen einmal w eder-
hol t vverden'e Form der W eder hol ungsprifung wird durch den
Prifer festg<iegt. Die Wederholung einer bestandenen Prfung
I st, abgesehen von demin 8 11 Abs. 1 geregelten Fall, nicht
zul assi g. Fehlversuche an anderen Universitaten und gl eichge-
stellten Hochschul en in der Bundesrepublik Deutschland sind an-
zur echnen.

(2) Die Wederholung einer Prifungsleistung kann nur innerhalb
ei nes Jahres nach Abschluss des ersten Prufungsversuches erfol -
gen. Der Prafungsanspruch erlischt bei Versdumis der W ederho-
| ungsfrist, es sei denn, der Prifungskandi dat hat das Versaum
nis nicht zu vertreten.

(3) Eine nicht bestandene Prifungsleistung der D pl omvor prufung
gemalR 8 25 Abs. 2 nuss innerhalb eines Jahres nach Abschl uss
des ersten Prifungsversuches ei nmal w ederholt werdench Ab-
| auf dieser Frist gilt sie als endgultig nicht bestaksen. Eine
zwei te W eder hol ungspriafung kann nur in besonders begrindeten
Ausnahnef al | en m nachst ndgl i chen Prufungsterm n durchgef Ghrt
werden. Sie is nnerhal b einer Frist von einem Mnat nach der
Bekannt gabe des N chtbestehens der ersten W ederhol ungspr tf ung
schriftlich beimPrifungsausschuss zu beantragen.

(4) N cht bestandene Prifungsleistungen der Diplomvorprifung
gemalR 8 25 Abs. 3 und des ersten Teils der Diplonprifung genald
8 27 Abs. 4 und 5 nussen nicht w ederholt werden. Konpensati -
onsnbgl i chkei ten sind aus der Studi enordnung ersichtlich.

§13
Anrechnung von Studienzeiten,
Studien-, Praktikums- und Priifungsleistungen

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prfungsl ei stungen so-
wi e Diplonvorprifungen werden ohne d eichwertigkeitsprufungen
angerechnet, wenn sie an einer Universitat oder gleichgestell-
ten Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland in ei nem Stu-
di engang erbracht wirden, der derselben Rahnmenordnung unter-

Iiegt.E

(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prufungsleistungen in
St udi engéngen, die nicht unter Absatz 1 fallen, werden ange-
rechnet, soweit die deichwertigkeit gegeben ist. Studienzei-
ten, Studienleistungen und Priufungsleistungen sind gleichwer-
tig, wenn sie in Inhalt, Unfang und in den Anforderungen denje-
ni gen des Studiuns im D pl om Studi engang Verkehrswi rtschaft an
der Technischen Universitadt Dresden im Wsentlichen entspre-
chen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Ge-
sant betrachtung und Gesant bewertung vorzunehnen. Bei der An-
rechnung von Studi enzeiten, Studienleistungen und Priafungsleis-
tungen, die aulBerhalb der Bundesrepublik Deutschland erbracht
wurden, sind die von der Kultusm nisterkonferenz (KMK) und der

Hochschul r ekt or enkonf erenz (HRK) gebilligten Aquival enzverein-
barungen sow e Absprachen im Rahnen von Hochschul part nerschaf -
ten zu beachten[=Di e Feststellung der deichwertigkeit trifft

der Prufungsaus uss.
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(3) Fur Studienzeiten, Studienleistungen und Prufungsl ei stungen
in staatlich anerkannten Fernstudi en gelten die Absatze 1 und 2
entsprechend, Absatz 2 gilt aullerdem auch fur Studienzeiten,
St udi enl ei stungen und Prifungsl ei stungen an anderen Bil dungs-
ei nrichtungen, insbesondere an staatlichen oder staatlich aner-
kannt en Ber uf sakadem en sowi e an Fachschul en, | ngeni eurschul en
und O fiziershochschul en der ehenaligen Deutschen Denokrati -
schen Republi k. E

(4) Einschl agi ge berufspraktische Tatigkeiten koénnen im Sinne
von Absatz 2 angerechnet werden. Die Anerkennung von Praktika
regelt die Praktikunsordnung fir den Studi engang Verkehrswirt-
schaft in der jeweils geltenden Fassung.

(5) Werden Studien- und Priafungslei stungen angerechnet, sind
die Noten - soweit die Notensystene vergleichbar sind - zu 0-
bernehnmen und in die Berechnung der Gesantnote einzubeziehen.
Bei unvergl ei chbaren Notensystenen wird der Vernerk "bestanden”
auf genommen. Angerechnete Studienl ei stungen und Prufungsl eis-
tungen sind im Zeugnis als solche zu kennzei chnen.

(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Abséatze 1 bis 3 be-
steht ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. Die Anrechnung von
St udi enzei ten, Studienleistungen und Prufungslei stungen, die in
der Bundesrepublik Deutschland erbracht wirden, erfolgt von
Ants wegen. Der Studierende hat die fur die Anrechnung erfor-
derlichen Unterl agen vorzul egen. E

§ 14
Priifungsausschuss

(1) Fur die Oganisation der Prafungen sowie die durch diese
Pr Gf ungsor dnung zugew esenen Auf gaben bildet die Fakultat Ver-
kehr sw ssenschaften ,Friedrich List‘* einen Prifungsausschuss.
Er hat sieben Mtglieder, namich den Vorsitzenden, seinen
Stellvertreter und funf weitere Mtglieder; ein Mtglied ist
ein Student, der beratende und inform erende Funktion, jedoch
kein Stimmrecht hat. Die Mehrheit der Mtglieder des Prifungs-
ausschusses sowi e der Vorsitzende missen Professoren sein. D e
Fakultat Wrtschaftsw ssenschaften ist im Prifungsausschuss
durch einen Professor als einer der sieben Mtglieder vertre-
ten.

(2) Der Vorsitzende, dessen Stellvertreter und die weiteren
Mtglieder des Prifungsausschusses werden vom Fakul t &t srat der
Fakul t at Ver kehr swi ssenschaften bestellt; der Student vom Fach-
schaftsrat bestimm. Dy e Antszeit der Mtglieder betragt far
studentische Mtglieder ein Jahr, fur die anderen Mtglieder
drei Jahre. Der Vorsitzende fuhrt im Regelfall die Geschéafte
des PrUf ungsausschusses.

(3) Der Prufungsausschuss
- achtet darauf, dass die Bestimmungen der Priifungsordnung eingehalten werden,
- sorgt im Benehmen mit dem Priifungsamt fiir die ordnungsgeméafe Durchfiihrung der
Priifungen,
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- bestellt die Priifer und die Beisitzer,

- berichtet regelmifig dem Fakultitsrat {iber die Entwicklung der Priifungs- und Stu-
dienzeiten einschlieBlich der tatsichlichen Bearbeitungszeiten fiir die Diplomarbeit
sowie liber die Verteilung der Noten der Priifungsleistungen und der Gesamtnoten.
Der Bericht ist in geeigneter Weise offen zu legen.

- gibt Anregungen zur Reform der Studienordnungen, Studienablaufpline und Prii-
fungsordnungen.

(4) Der Prufungsausschuss entschei det

- lber die Folgen von Verstofen gegen Priifungsvorschriften,

- lber die Zulassung zu Priifungen, die Feststellung von Priifungsergebnissen und das
Bestehen und Nichtbestehen,

- lber die Anrechnung von Studienzeiten, Priifungs- und Studienleistungen,

- lber die Bestellung der Priifer und Beisitzer und die Berechtigung zur Ausgabe der
Diplomarbeit,

- lber die Ungiiltigkeit der Diplomvorpriifung und der Diplompriifung,

- lber die Form alternativer Priifungsleistungen nach § 5 Abs. 1,

- in Problemfillen iiber die Auslegung dieser Priifungsordnung und

- in allen weiteren, ihm durch die Priifungsordnung zugewiesenen Aufgaben.

(5) Die Mtglieder des Priufungsausschusses haben das Recht, der
Abnahme der Priafungsl ei stungen bei zuwohnen.

(6) Die Mtglieder des Priufungsausschusses und deren Stell ver-
treter unterliegen der Antsverschw egenheit. Sofern sie nicht
imoffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzenden
zur Verschw egenheit zu verpflichten

(7) Der Prifungsausschuss ist beschlussfahig, wenn santliche
Mtglieder mndestens eine Wche vorher geladen sind und die
Mehrheit der stimberechtigten Mtglieder anwesend ist. Der
Pr if ungsausschuss beschliel3t mt der Mhrheit der abgegebenen
Stimren in Sitzungen. Stimenthaltung, geheine Absti mmung und
Sti mrecht Ubertragung i st nicht zul dssig. Bei Stinmengleichheit
gibt die Stinme des Vorsitzenden den Ausschl ag.

(8) Der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Prifungsausschus-
ses ein. Bei Eilbedurftigkeit kann er eine Abstimmung im Un
| auf ver f ahren dur chf Ghren. Unauf schi ebbare Ent schei dungen kann
er anstell e des Prifungsausschusses treffen; hiervon hat er dem
Pr Gf ungsausschuss unverziglich Kenntnis zu geben; dieser kann
di e Entschei dung aufheben; bereits entstandene Rechte Dritter
bl ei ben unber hrt.

(9) Uoer jede Sitzung des Prifungsausschusses ist eine Nieder-
schrift anzufertigen. Diese nuss Tag und Ot der Sitzung, die
Nanen der anwesenden Personen, die behandelten Gegenstande so-
wi e Antrage, Beschlisse und Abstimungsergebni sse enthalten.
Die Sitzungen des Priufungsausschusses sind nicht offentlich.
Giste konnen zu bestimten Vorgangen gel aden und gehort werden.

(10) Entscheidungen in Prifungsangel egenheiten, durch die je-
mand in sei nen Rechten beeintrachtigt werden kann, sind dem Be-
troffenen schriftlich mtzuteilen;, sie sind zu begrinden und
mt einer Rechtsbehel fsbel ehrung zu versehen.
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§ 15
Priifer und Beisitzer

(1) Als Prufer und Beisitzer kann tatig werden, wer durch den
Pr uf ungsausschuss bestel It wurde. Zum Prifer werden nur Profes-
soren und andere nach SadchsHG pr f ungsberechti gte Personen be-
stellt, die in dem Fachgebiet, auf das sich die Prufungsleis-
tung bezieht, zur eigenverantwortlichen, selbstandigen Lehre
berechtigt sind. Aus zw ngenden G inden, die in dem Zweck und
der Eigenart der Hochschul prifung |iegen, kénnen auch Lehrkraf -
te fdr besondere Aufgaben sowie in der beruflichen Praxis und
Ausbi | dung erfahrene Personen zu Prifern bestellt werden. Zum
Beisitzer wird nur bestellt, wer die entsprechende D plonpri-
fung oder eine vergleichbare Prifung abgel egt hat.

(2) Fur die D plomarbeit und die mindlichen Prifungslei stungen
kann der Prifungskandi dat den Priafer oder eine G uppe von Pri-
fern vorschl agen. Der Vorschl ag begrindet kei nen Anspruch.

(3) Die Nanen der Prufer sollen dem Prifungskandi daten recht-
zeitig bekannt gegeben werden. Ein kurzfristig vor Beginn der
Pruf ungen aus zw ngenden G inden notwendig werdender Wechse
ei nes oder nehrerer Prufer bedarf der Zustimmung des Prifungs-
kandi dat en.

(4) Fur Prifer und Beisitzer gilt 8 14 Abs. 6 entsprechend.
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§ 16
Zweck und Durchfiihrung
der Diplom-Vorpriifung

Gegenstand der Diplonvorprifung ist der Inhalt des G undstudi-
uns. Die Diplomvorpriufung dient dem Nachweis, dass sich der
Pr if ungskandidat mt den inhaltlichen und net hodi schen G undl a-
gen der Bet ri ebswi rtschaftsl ehre, Vol kswi rt schaft sl ehre,

Recht swi ssenschaft, Statistik und den Verkehrstechnischen Grundlagen ver-
traut gemacht und das methodische Instrumentarium, die Kenntnisse und Féhigkeiten erwor-
ben hat, die erforderlich sind, um das Hauptstudium mit Aussicht auf Erfolg zu betreiben. Sie

ist so auszugestalten, dass sie vor Beginn der Vorlesungszeit des auf das G undst u-
di um f ol genden Senesters abgeschl ossen werden kann.

§17
Zweck der Diplompriifung

Die Diplompriifung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Diplomstudienganges
Verkehrswirtschaft. Durch die Diplompriifung wird festgestellt, ob der Priifungskandidat die
Zusammenhidnge seines Faches iiberblickt, die Fahigkeit besitzt, wissenschaftliche Methoden
und Erkenntnisse anzuwenden, und die fiir den Ubergang in die Berufspraxis notwendigen
griindlichen Fachkenntnisse zur Losung verkehrswirtschaftlicher Probleme erworben hat.

§18
Ausgabe, Abgabe
und Form der Diplomarbeit

(1) Die Dplomarbeit soll zeigen, dass der Prifungskandi dat in
der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist das Thema der
D pl omarbeit sel bstandig nach w ssenschaftlichen Methoden zu
bearbei ten. Das Thema der Diplomarbeit ist in der Regel dem Ge-
bi et der Verkehrsw rtschaft zu entnehnen. Uber Ausnahnen ent-
schei det der Vorsitzende des Prifungsausschusses.

(2) Die Diplomarbeit kann von einem Professor oder einer anderen, nach SichsHG priifungs-
berechtigten Person betreut werden, soweit diese an der Technischen Universitit Dresden in
einem fiir den Diplom-Studiengang Verkehrswirtschaft relevanten Bereich tétig sind. Soll die
Diplomarbeit in einer Einrichtung auBlerhalb der Technischen Universitit Dresden durchge-
fiihrt werden, bedarf es hierzu der Zustimmung des Vorsitzenden des Priifungsausschusses.

(3) Die Ausgabe des Themas der Diplomarbeit erfolgt iiber den Priifungsausschuss. Thema
und Zeitpunkt sind aktenkundig zu machen. Der Priifungskandidat kann Themenwiinsche du-
Bern. Auf Antrag des Priifungskandidaten wird vom Priifungsausschuss die rechtzeitige Aus-
gabe der Diplomarbeit veranlasst. Die Diplomarbeit ist spdtestens drei Monate nach Ab-
schluss der letzten Fachpriifung auszugebe f schriftlichen Antrag des Priifungskandida-
ten kann der Priifungsausschuss eine Uberschteitung dieser Frist gestatten. Das Thema der
Diplomarbeit kann nur einmal, und nur aus triftigen Griinden und mit Einwilligung des Prii-
fungsausschusses, und zwar innerhalb von zwei Monaten nach Ausgabe zuriickgegeben wer-
den. Der Kandidat hat sich innerhalb einer Frist von zwei Monaten um die Ausgabe eines
zweiten Themas fiir die Diplomarbeit zu bewerben.
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(4) Die D plomarbeit kann auch in Form ei ner G uppenarbeit er-
bracht werden, wenn der als Priafungsleistung zu bewertende Bei -
trag des einzelnen Priafungskandi daten aufgrund der Angabe von
Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien,
die eine eindeutige Abgrenzung erndglichen, deutlich unter-
schei dbar und bewertbar ist und di e Anforderungen nach Absatz 1
erfullt.

(5) Die Diplomarbeit ist maschinenschriftlich und in deutscher
Sprache abzufassen sow e fristgemdl in zweifacher Ausfertigung
und in gebundener Form bei m Prifungsamt abzuliefern; der Abga-
bezei t punkt ist aktenkundig zu machen. Auf schriftlichen Antrag
des Prufungskandi daten kann der Prifungsausschuss mt Zustim
mung des Betreuers das Abfassen der Diplomarbeit in einer ande-
ren | ebenden Sprache gestatten. Bei Ubersendung der D pl omar-
beit mt der Post ist fiur die Rechtzeitigkeit des Zugangs das
Dat um des Poststenpel s nal3gebend. Bei der Abgabe hat der Pra-
fungskandi dat schriftlich zu versichern, dass er seine Arbeit -
bei einer Guppenarbeit seinen entsprechend gekennzeichneten
Anteil der Arbeit - selbstéandig verfasst und kei ne anderen als
di e angegebenen Quellen und Hlfsmttel benutzt hat.

§19
Bewertung der Diplomarbeit, Disputation, Note und
Wiederholung des zweiten Teils der Diplompriifung

(1) Wrd die Diplomarbeit nicht fristgerecht gema3 § 28 und
ni cht forngerecht genmdlR § 18 Abs. 5 abgeliefert, gilt sie als
mt "nicht ausreichend"” (5,0) bewertet.

(2) Die Diplomarbeit ist von dem Priufer, der das Thema gestel |t
und di e Betreuung uUbernommen hat, sowi e einem weiteren Prifer
zu bewerten. Prufer sind Personen im Sinne von § 15 Abs. 1. We-
ni gstens einer der beiden Priufer nuss dem Institut fiar Wrt-
schaft und Verkehr der Fakultéat Verkehrsw ssenschaften angeho-
ren. Das Bewertungsverfahren soll vier Wchen nicht Uberschrei-
ten. Hat nur einer der beiden Gutachter die Note "nicht ausrei-
chend" (5,0) vergeben oder unterscheiden sich die Noten der
Gutachter um nmehr als eine Note, so entscheidet der Priifungs-
ausschuss uber die endgultige Bewertung. Hierbei kann ein drit-
ter Gutachter hinzugezogen werden. In den Ubrigen Fallen ist
die Note der Diplomarbeit das arithnetische Mttel der beiden
Bewer t ungen, abgerundet auf di e nachst bessere Notenstufe gemal
§ 8 Abs. 1.

(3) Die Diplomarbeit ist angenonmen und in ei nem Prif ungskol | o-
quium (D sputation) zu erlautern, wenn sie mt nm ndestens "aus-
rei chend" (4,0) bewertet ist. D e Annahnme oder Abl ehnung der
D pl omarbeit wird dem Prifungskandi daten zusammen nmit der Note
in der Regel innerhalb der Frist genmal3 Abs. 2 schriftlich mt-
geteilt. I'mFalle der Annahne der Diplomarbeit enthalt die Mt-
teilung auch die Einladung zur Disputation mt Angabe von Ot
und Term n.

(4) Die Diplomarbeit kann bei einer Bewertung, die schlechter
al s "ausreichend" (4,0) ist, nur einmal w ederholt werden. Der
Kandi dat hat sich innerhalb einer Frist von zwei Mpnaten umdie
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Ausgabe ei nes neuen Thermas zu bewerben. Ei ne Rickgabe des The-
mas der Diplomarbeit in der in 8 18 Abs. 3 genannten Frist ist
j edoch nur zul &ssi g, wenn der Prifungskandi dat bei der Anferti-
gung seiner ersten Arbeit wvon dieser Mglichkeit keinen
Gebrauch gemacht hat.

(5) Das Prufungskol | oqui um sol|l zeigen, ob der Kandidat in der
Lage ist, die mt der D plomarbeit erarbeiteten Ergebni sse dar-
zul egen, gegenuber Fragen und Ei nwdnden zu vertreten und sich
einer Disputation zu stellen. Termin und Ot der Disputation
werden durch den Prifer, der das Thema gestellt und die Betreu-
ung ubernommen hat, o6ffentlich bekannt gemacht.

(6) Die D sputation wird von dem Betreuer der D plomarbeit,
ggf. einem zweiten Prifer und einem Beisitzer abgehalten. Sie
sollte m ndestens 30 Mnuten und hoéchstens 60 M nuten dauern.
Die Ofentlichkeit ist in der Regel zugel assen.

(7) Uper die Disputation wird ein Protokoll gefihrt. Es soll
di e Nanen des Prifungskandi daten, des bzw. der Prifer und des
Beisitzers sowie die Zeit der Disputation, eine stichwrtartige
Beschrei bung der D skussionspunkte und das Ergebnis (Note) der
Di sputati on enthal ten.

(8 Die Note des zweiten Teils der D plonprifung ist das auf
eine Dezimalstelle abgeschnittene, gew chtete arithnetische
Mttel der Note der Diplomarbeit und der Note der Disputation,
falls D plomarbeit und D sputation mt mndestens "ausreichend”
(4,0) bewertet wurden. Der Gew chtungsfaktor der Note der Dip-
| omar beit betragt zwei, der Gew chtungsfaktor der Note der D s-
put ati on eins.

(9) Die Note wird dem Prifungskandidaten im Anschluss an die
Di sput ati on bekannt gegeben. Der Enpfang des Prifungsergebni s-
ses ist vom Prifungskandi daten durch Unterschrift zu bestéati-
gen. Das Protokoll ist von den Prifern und vom Bei sitzer zu un-
terzei chnen.

(10) Fur das Versdummis des Disputationstermns gilt 8 9 Abs. 1
ent sprechend.

(11) Ist die Disputation mt "nicht ausreichend" (5,0) bewertet
wor den, so kann der Kandidat die D sputation innerhalb einer
Frist von acht Wchen w eder hol en.

(12) Eine zweite W ederholung der Diplonmarbeit oder der Dispu-
tation und di e Wederhol ung ei ner bestandenen D pl omarbeit oder
D sputation sind ausgeschl ossen.

§20
Zeugnis und Diplomurkunde

(1) UWoer die bestandene Di pl omvorpriafung und die D plonprifung
erhéalt der Prufungskandi dat jeweils unverziglich, noglichst in-
nerhal b von vier W.chen, ein Zeugnis. In das Zeugnis der D p-
| omvor prifung sind die Leistungspunkte und Noten der Prifungs-
facher und die GCesantnote gemd3 8§ 8 Abs. 3 aufzunehnen. Das
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Zeugnis wird vom Vorsitzenden des Prufungsausschusses unter-
zei chnet.

(2) In das Zeugnis der Diplonmpriufung sind die Leistungspunkte
und Noten der Priufungsfachkerne und weiterer Priafungsleistun-
gen, das Thema und der Nane des Betreuers der Diplomarbeit, die
Note des zweiten Teils der Diplonprifung sowi e die Gesantnote
genalR § 8 Abs. 3 aufzunehnen. Das Zeugnis wird vom Vorsitzenden
des Prifungsausschusses und dem Dekan der Fakultat unterzeich-
net. Auf Antrag des Studenten konnen weitere Prufungsleistun-
gen, die nicht in die Gesantnote der Diplonprifung ei ngehen und
i nhal tliche Studi enschwerpunkte (Profile) auf dem Zeugnis ge-
sondert ausgewi esen werden. Auf Antrag des Studenten sind in
ei nem Bei bl att zum Zeugnis die Noten des jeweiligen Prifungs-
j ahr ganges (Not enspi egel, Rangzahl), soweit die rechtlichen und
or gani satori schen Voraussetzungen hi erfir bestehen, anzugeben.

(3) deichzeitig mt dem Zeugnis der D plonprifung erhalt der
Pr if ungskandi dat di e D plonurkunde mt dem Datum des Zeugnis-
ses. Darin wrd die Verleihung des Diplongrades genal
8 29 beurkundet. Die Diplomurkunde wird vom Rektor der Techni -
schen Universitat Dresden und vom Vorsitzenden des Prifungsaus-
schusses unterzeichnet und mt dem Siegel der Techni schen Uni-
versitat versehen.

(4) Die Technische Universitat Dresden stellt ein Diploma Supp-
| ement (DS) entsprechend dem "D ploma Suppl enent Modell" von
Eur opéi scher Uni on/ Eur oparat/Unesco aus. Als Darstellung des
nati onal en Bil dungssystens (DS-Abschnitt 8) ist der zw schen
der Kul tusm ni sterkonferenz (KMK) und der Hochschul r ekt or enkon-
ferenz (HRK) abgestimte Text in der jeweils gultigen Fassung
zu verwenden. Zusatzlich zum D ploma Supplenent handigt die
Techni sche Universitat Dresden dem Prufungskandi daten auf An-
trag Ubersetzungen der Urkunde Uber die Verlei hung des akadem -
schen G ades und des Zeugni sses in englischer Sprache aus.

(5) Das Zeugnis und die Diplomurkunde tragen das Datum des Ta-
ges, an demdie letzte Priafungslei stung erbracht worden ist.

(6) Mt der Aushandi gung der D pl onurkunde erhalt der Prifungs-
kandi dat di e Befugnis, den akadem schen G ad gemal3 8§ 29 zu fuh-
ren.

(7) Dem Prifungskandi daten kann vom Pr if ungsant auf begr idndeten
Antrag eine vorl aufi ge Beschei ni gung uber das Bestehen der Di p-
| onvor prifung oder des ersten Teils der Diplonpriafung ausge-
stellt werden.

§21
Ungiiltigkeit von Priifungen

(1) Hat der Priafungskandi dat bei einer Prifung getéauscht und
wird diese Tatsache erst nach Aushéndi gung des Zeugni sses be-
kannt, so kann die betreffende Note entsprechend 8 9 Abs. 4 be-
richtigt werden. Gegebenenfalls kann die Prufungsleistung oder
Fachprifung fur "nicht ausreichend" und die D plonvorpriufung
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oder die Diplonmpriufung ganz oder teilweise fir "nicht bestan-
den" erklart werden. Entsprechendes gilt fiar die D plomarbeit.

(2) Waren die Voraussetzungen fur die Zul assung zu einer Pri-
fungsl ei stung oder di e Abnahne einer Prufung nicht erfdllt, oh-
ne dass der Prifungskandi dat hi ertber tauschen wollte, und wrd
di ese Tatsache erst nach Aushéandi gung des Zeugni sses bekannt,
so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prufung geheilt.
Hat der Prifungskandidat vorsatzlich zu Unrecht erw rkt, dass
er die Prufung abl egen konnte, so kann die Prifungsleistung o-
der Fachpridfung fur "nicht ausreichend" (5,0) und die D plom
vorprufung und die Diplonprufung fur "nicht bestanden" erklart
wer den.

(3) Dem Priufungskandi daten ist vor einer Entscheidung Gel egen-
heit zur Aullerung zu geben.

(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls
ein neues zu erteilen. Mt demunrichtigen Zeugnis ist auch die
Di pl omur kunde ei nzuzi ehen, wenn di e Di pl onpr dfung auf Gund ei -
ner Tauschung fidr "nicht bestanden" erklart wirde. Eine Ent-
schei dung nach Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 ist nach einer Frist
von fanf Jahren ab dem Datum des Zeugni sses ausgeschl ossen.

§ 22
Einsicht in die Priifungsakten

| nnerhal b eines Jahres nach Abschluss des Prifungsverfahrens
wird dem Prifungskandi daten auf Antrag in angenessener Fri st
Einsicht in seine schriftlichen Prifungsarbeiten, die darauf
bezogenen CGutachten und in die Priufungsprotokoll e gewdhrt. Der
Vorsitzende des Prifungsausschusses bestimt Ot und Zeit der
Ei nsi cht nahne.

2. Abschnitt: Fachspezifische Bestimmungen

§23
Regelstudienzeit, Studienaufbau
und Stundenumfang

(1) D e Regel studienzeit gemal3 8§ 1 betragt neun Senester.

(2) Das Studium gliedert sich in zwei Studienabschnitte, ein
G undstudi um das nach vier Studiensenestern mt der D pl onvor-
priafung abschlielst und ein fidnfsenestriges Hauptstudium wel-
ches mt der Diplonpriufung abschlieldt.

(3) Das Studium unfasst Lehrveranstaltungen des Pflicht- und
Wahl pflichtbereiches sow e ergéanzende Lehrveranstal tungen. Der
zeitliche Gesantunfang der fiur den erfol greichen Abschluss des
Studiunms erforderlichen Lehrveranstaltungen im Pflicht- und
Wahl pflichtbereich betragt hoéchstens 163 Senest er wochenst unden.
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(4) Das Pflichtprakti kum besteht aus zwei Teil en.

Im Rahnmen des Gundstudiuns ist ein Gundprakti kum und im
Haupt st udi um spéatestens bis zum Abschl uss des ersten Teils der
D pl onprifung, ein Vertiefungsprakti kum zu absolvieren, das
auch in Teilen abgeleistet werden kann. Einzelheiten dieses
Prakti kums sind in 8 6 der Studienordnung und in der Praktikum
sordnung festgel egt.

§24
Fachliche Voraussetzungen
fiir die Diplom-Vorpriifung

(1) Die Priafungsvorleistungen in Buchfdhrung und Mathematik |
sow e die Prufungsleistungen gemaR 8§ 3 Abs. 1 sind Zul assungs-
vorausset zung fur die fol genden Prifungslei stungen der D plom
vor prifung geméld 8§ 25 Abs. 2:
- Betriebswirtschaftslehre II und Betriebswirtschaftslehre III,
- Volkswirtschaftslehre II und Volkswirtschaftslehre 111,
- Statistik I und Statistik II.
Der vol |l stéandi ge Nachwei s der Prufungsvorlei stungen genald Abs.
2 sowi e des G undprakti kuns gemal3 8§ 23 Abs. 4 sind Voraus-
set zung fuUr das Bestehen der Di pl onvor pr if ung.

(2) Die Priufungsvorleistungen sind wie folgt zu erbringen:

Vorleistung LP Art und Ausgestaltung
Buchfiihrung 3 Klausurarbeit
Mathematik I 6 Klausurarbeit
Mathematik II 6 Klausurarbeit
Informatik 9 Klausurarbeit
Fremdsprache 6 Komplexpriifung
Umwelt und Verkehr 3 Klausurarbeit

LP = Leistungspunkte

§ 25
Gegenstand, Art und Umfang
der Diplom-Vorpriifung

(1) Die Diplonmvorpriufung besteht aus fol genden Prifungsfachern
( Fachpr Gf ungen) :
- 1. Betriebswirtschaftslehre
- 2. Volkswirtschaftslehre
- 3. Verkehrstechnische Grundlagen
- 4. Recht
- 5. Statistik

(2) I'm Gundstudium missen 124 Leistungspunkte (LP) erworben
wer den. Davon wer den
33 Lei stungspunkte aus den Priufungsvorlei stungen angerechnet,
87 Lei stungspunkte in den Priufungsfachern (Fachprifungen) und 4
Lei stungspunkte in erganzenden Prfungsl ei stungen erworben. Die

20



Priifungsordnung Verkehrswirtschaft

st udi enbegl ei tenden Prifungsl ei stungen in den
sind we folgt zu erbringen

Fachpr Gf ungen

I.Im Fach  Betriebswirtschaftslehre (24 LP): LP  Artund Ausgestaltung
Einflihrung in die Verkehrswirtschaft 3 Klausurarbeit
Betriebswirtschaftslehre 1 6 Klausurarbeit
Betriebswirtschaftslehre I1 12 Klausurarbeit
Betriebswirtschaftslehre 111 3 Klausurarbeit

2.ImFach  Volkswirtschaftslehre (18 LP): LP  Art und Ausgestaltung
Volkswirtschaftslehre I 3 Klausurarbeit
Volkswirtschaftslehre 11 9 Klausurarbeit
Volkswirtschaftslehre I11 6 Klausurarbeit

3.Im Fach  Verkehrstechnische Grundlagen (18 LP): LP  Art und Ausgestaltung
Verkehrssystemtheorie 9 Klausurarbeit
Raum- und Verkehrsplanung 6 Klausurarbeit
Grundlagen Verkehrssysteme 3 Klausurarbeit

4.Im Fach  Recht (15 LP): LP  Artund Ausgestaltung
Recht I 6 Klausurarbeit
Recht II 6 Klausurarbeit
Verkehrsrecht 3 Klausurarbeit

5.Im Fach  Statistik (12 LP): LP  Artund Ausgestaltung
Statistik I 6 Klausurarbeit
Statistik I 6 Kl ausur ar bei t

LP = Leistungspunkte

Anstelle der Priifungsleistungen nach Nrn. 1 bis 5 konnen nach Festlegung des Priifungsaus-
schusses auch Teilpriifungen mit einem vergleichbaren Gesamtumfang abgelegt werden. Da-
bei kann eine mit ,,nicht ausreichend* (5,0) bewertete Teilpriifungsleistung durch eine besser
bewertete Teilpriifungsleistung ausgeglichen werden.

(3) Die erginzende Priifungsleistung ist wie folgt zu erbringen:

LP  Artund Ausgestaltung
Interaktive Lehrveranstaltung 4 Seminar-/Projektleistung

Bei der Berechnung der Fachnote wird die ergéinzende Priifungsleistung dem jeweiligen Prii-
fungsfach zugeordnetE

§ 26
Fachliche Voraussetzungen
fiir die Diplompriifung

(1) Die Fachpriifungen der Diplompriifung kann nur ablegen, wer im Diplom-Studiengang
Verkehrswirtschaft die Diplomvorpriifung an einer Universitit oder gleichgestellten Hoch-

21


Your User Name
Für die Interaktive Lehrveranstaltung wird derzeit keine Fachnote vergeben.


Priifungsordnung Verkehrswirtschaft

schule der Bundesrepublik Deutschland bestanden oder eine gemiBl § 13 Abs. 2 bis 3 als
gleichwertig angerechnete Priifungsleistung erbracht hat.

(2) Bis zum Beginn des sechsten Fachsemesters konnen Priifungsleistungen der Diplomprii-
fung auch dann abgelegt werden, wenn zur vollstindigen Diplomvorpriifung Priifungsleistun-
gen nach § 25 Abs. 2 Nr. 2 bis 5 von insgesamt hochstens 18 Leistungspunkten fehlen und al-
le Priifungsvorleistungen erbracht sind. Studenten, die von dieser Moglichkeit Gebrauch ma-
chen, gelten als vorldufig zur Diplompriifung zugelassen. Die Zulassung erfolgt unter der auf-
l6senden Bedingung der Absétze 4 und 5.

(3) Im Rahmen der vorldufigen Zulassung erbrachte Leistungen werden bis zum endgiiltigen
Bestehen der Diplomvorpriifung nicht fiir die Diplompriifung angerechnet.

(4) Mit Bestehen der Diplomvorpriifung gilt der Student als endgiiltig zur Diplompriifung zu-
gelassen und die bereits vorab fiir die Diplompriifung erbrachten Leistungspunkte werden in
das Hauptstudium iibernommen.

(5) Ist die Diplonmvorpriufung endgiltig nicht bestanden, verfal-
len die fidr das Hauptstudium erbrachten Leistungspunkte und
gelten als nicht erbracht.

§27
Gegenstand, Art und Umfang
der Diplompriifung

(1) Die Diplompriifung gliedert sich in zwei Teile. Der erste Teil der Diplompriifung besteht
aus Priifungsleistungen in fiinf Priifungsfachern. Er gliedert sich in einen Pflicht- und einen
Wabhlpflichtteil. Es sind 120 Leistungspunkte zu erwerben. Der zweite Teil der Diplomprii-
fung besteht aus der Anfertigung und Verteidigung (Disputation) der Diplomarbeit, durch
welche 30 Leistungspunkte erworben werden.

(2) Es sind als Priifungsfacher zu belegen:
- 1. Betriebswirtschaftliche Methoden der Verkehrswirtschaft
- 2. Volkswirtschaftliche Methoden der Verkehrswirtschaft
- 3. Quantitative Methoden der Verkehrswirtschaft

4. Wahlpflichtfach

5. Wahlpflichtfach.

(3) Der Pflichtteil vermittelt einen systematischen und methodenbetonten Uberblick iiber die
betriebs- und volkswirtschaftlichen Aspekte des Verkehrs. Er umfasst die Priifungsficher
Nr. 1 bis 3 gemif3 Abs. 2 im Umfang von jeweils 12 Leistungspunkten.

(4) Der Wahlpflichtteil umfasst die Priifungsleistungen im 1. und 2. Wahlpflichtfach. Ein
Wabhlpflichtfach besteht jeweils aus mindestens zwei Priifungsfachkernen. Priifungsfachkerne
werden aus Priifungsleistungen iiber insgesamt 12 Leistungspunkte gebildet und koénnen
durch Priifungsleistungen aus dem Ergénzungsteil erweitert oder vertieft werden.

(5) Im Wahlpflichtteil werden die verkehrs- und wirtschaftswissenschaftlichen Aspekte des
Verkehrswesens vertieft. Er besteht aus verkehrs- und wirtschaftswissenschaftlichen Fachker-
nen und aus Ergéinzungen, die nach folgenden Regeln zu erwerben sind:
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- Der Wahlpflichtteil umfasst mindestens 84 Leistungspunkte.

- Es sind mindestens vier Priifungsfachkerne mit jeweils 12 Leistungspunkten aus un-
terschiedlichen Fachgebieten zu belegen.

- Mindestens drei Fachkerne miissen aus dem verkehrswissenschaftlichen Bereich
sein.

- Mindestens drei Fachkerne miissen aus dem wirtschaftswissenschaftlichen Bereich
sein.

- Mindestens zwei Fachkerne miissen aus dem Angebot des Instituts fiir Wirtschaft
und Verkehr stammenl_lg_l

- Mindestens 12 Leistungspunkte miissen aus Hausarbeiten oder Seminar-/
Projektleistungen resultierenlél

(6) Hausarbeiten sollen zeigen, dass der Priifungskandidat in der Lage ist, innerhalb einer
vorgegebenen Frist ein vorgegebenes Thema auf der Grundlage fachwissenschaftlicher Me-
thoden und unter Beachtung formaler Vorgaben zu bearbeiten. Der Umfang von Hausarbeiten
soll die Anzahl der dadurch zu erzielenden Leistungspunkte angemessen beriicksichtigen.

(7) D e angebotenen Wahlfachgebiete des Instituts fur Wrt-
schaft und Verkehr sind:
- Verkehrsbetriebslehre und Logistik
- Verkehrswirtschaft und Verkehrspolitik
- Verkehrsokonometrie und -modellierung
- Raumwirtschaft
- Kommunikationswirtschaft und Kommunikations-Management
- Tourismuswirtschaft und Tourismus-Management.

Si e bestehen aus Prufungsfachkernen und Erganzungen. Fachkerne
aus diesen GCebieten gehdéren sowohl zum wirtschafts- als auch
zum ver kehrsw ssenschaftlichen Bereich. Weitere verkehrs-
und/ oder wirtschaftsw ssenschaftliche Prafungsfachkerne ergeben
sich aus den Lehrangeboten der Fakulté&ten Verkehrsw ssenschaf -
ten und Wrtschaftsw ssenschaften an der TU Dresden, Prifungs-
fachkerne anderer Fakultéaten aus auf Vereinbarungen mt diesen
Fakul t &t en basi erenden Angeboten. Der Katal og wahl barer Pra-
fungsfachkerne wird durch den Prifungsausschuss festgel egt und
genmall 8 30 bekannt gemacht.

(8) Die Ergiinzungen konnen aus den Angeboten der Fakultiten Verkehrswissenschaften und
Wirtschaftswissenschaften oder aus Angeboten anderer Fakultiten an der TU Dresden ge-
wihlt werden. Die Ergédnzungen enthalten einzelne Priifungsleistungen, die auch zu zusitzli-
chen Priifungsfachern gebiindelt werden kénnen.!
- Die Ergénzungen umfassen mindestens 36 Leistungspunkte.
- Maximal 24 Leistungspunkte kdnnen aus Priifungsleistungen auflerhalb der Fakultiten
Verkehrswissenschaften oder Wirtschaftswissenschaften resultieren.

(9) Gegenstand der Fachprifungen im Wahlpflichtteil sind die
St of f gebi et e der den Prifungsfachkernen und zugehori gen Ergan-
zungen nach Malgabe der Studi enordnung zugeordneten Lehrveran-
staltungen. Die Art der Priufung wrd durch den jeweiligen Priu-
fer festgelegt. Die Ausgestaltung der Priufungen erfol gt gemald
den Best i mmungen I n den
88 5 bis 7.
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(10) Die Anmeldung zum zweiten Teil der Diplompriifung erfolgt, indem der Student unter
Beachtung von § 10 Abs. 6 gegeniiber dem Priifungsamt den Nachweis iiber die erforderli-
chen Leistungspunkte des ersten Teils der Diplompriifung fiihrt. Nach der Anmeldung zum
zweiten Teil der Diplompriifung kénnen auller den Leistungspunkten fiir den zweiten Teil der
Diplompriifung keine weiteren Leistungspunkte mehr erworben werden. Die Wiederholung
von Priifungsleistungen nach § 11 Abs. 1 ist jedoch zuldssig.

§28
Bearbeitungszeit der Diplomarbeit

Di e Bearbeitungszeit fir die Diplomarbeit betragt im Regelfal
sechs Monate. Der Bearbeitungszeitraum beginnt mt dem Tag der
Ausgabe des Themas der Diplonmarbeit. Thema, Aufgabenstellung
und Unfang der Diplomarbeit sind von dem Betreuer so zu begren-
zen, dass die Frist zur Bearbeitung der D plomarbeit eingehal-
ten werden kann. Im Einzelfall kann auf begrindeten, schrift-
lichen Antrag der Prifungsausschuss die Bearbeitungszeit aus-
nahmswei se um héchstens drei Mnate verlangern. Im Falle einer
Er krankung kann auf schriftlichen Antrag der Fristabl auf unter-
brochen werden. Die Dauer der Unterbrechung bem sst sich nach
der arztlich bescheini gten Dauer der Erkrankung.

§29
Diplomgrad

Ist die Diplompriifung bestanden, wird der Diplomgrad "Diplom-Verkehrswirtschaftler" bzw.
"Diplom-Verkehrswirtschaftlerin" (abgekiirzt: "Dipl.-Verk.wirtsch.") verliehen.

§ 30
Benachrichtigungen

Der Informationspflicht wird durch individuelle schriftliche
Benachrichtigung, offentlich zugangliche Aushange oder durch
Veroffentlichung in offentlich zuganglichen el ektroni schen Me-
di en nachgekommen.

) §31
Ubergangsregelung

Alle Kandidaten, die ab dem 01.10.2000 das Studium der Verkehrswirtschaft an der Techni-
schen Universitit Dresden aufnehmen legen die Diplomvorpriifung und Diplompriifung nach
dieser Satzung ab. Fiir Kandidaten, die das Grundstudium zum 01.10.2000 begonnen haben,
gelten die Bestimmungen des § 3 Abs. I nicht. Kandidaten, die ab dem 01.04.2001 ihr Haupt-
studium beginnen, legen die Diplompriifung nach dieser Satzung ab. Kandidaten, die das
Hauptstudium vor dem 01.04.2001 begonnen haben, konnen auf Antrag die Diplompriifung
nach dieser Satzung ablegen. Der Priifungsausschuss kann hierfiir Ubergangsregelungen tref-
fen, die sich an dieser Ordnung orientieren.
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§ 32
In-Kraft-Treten

Diese Diplompriifungsordnung tritt mit Wirkung vom 01.10.2000 in Kraft und wird in den
Amtlichen Bekanntmachungen der Technischen Universitét Dresden veroffentlicht.

Ausgefertigt auf der Grundlage des Senatsbeschlusses vom 10.05.2000 und der Genehmigung
durch das Sichsische Staatsministerium fiir Wissenschaft und Kunst vom 13.12.2001,
AZ 2-7831-11/85-9.

Dresden, den 28.02.2002

Der Rektor
der Technischen Universitit Dresden

Prof.Dr.rer.nat.habil.. Achim Mehlhorn
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